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In der Verwaltunssrechtssache

4) des Schiffbaumeisters Erwin Ahmling, Csterende, Broköorf,

5) des Lendwirts Rudolf Bolten, Hollerwettern, Wewelsfleth,

6) des Lendwirts Werner Göttsche, Roßknnyo 2, Wewelsfleth,

7) des Landwirtschaftsmeisters Hans−Jürgen Herder,
Hollerwettern 7, Wewelsfleth,

8) des Landwirts Rolf Hellerich, Beesen 6, Wewelsfleth,

0) des Bau−Irsenieurs Werner Molkentin, Büttel, Borsfleth,

© 1C) der Lehrerin Monica Paulsen, Ahrenssee, Erokdorf,

11) des Laendwirts Albert? Reimers, Großwisch, Wewelsfleth,

12) des Landwirtschaftsmeisters Heinrich Voß, Roßkopp 5,
Wewelsfleth,

Antragsteller,

Froz.Rev.: Rechtsarwälte Günnemann und Jacnbi, Heußwes 35, Har−

purer 19,

gkesen

1) den Sozialminister des Lardes Schleswis−Hrlstein
in Kiel,

2) den Minister für Wirtschaft und Verkehr des Iandes

Schleswig−Holstein in Kiel,

® Antrarsgerner,

?r

Proz.Bev.: Rechtsanwälte Hoffmann−Fölkersarmb, Johansson,
Matz und Peter, Lorentzendarm 40, Kiel,

beigeladen: 1) Tioriwestieutsche Kraftwerke AG (NWE)
Gchöne Aussicht 14, Hambure 76,

2) Hambureische Elektrizitätswerke AG (HEW)
Überseering 12, Hamburg 60,

3) Kernkraftwerk Brokdorf GmbH (KBR)
Schöne Aussicht 14, Hamburg 76,

4) Kraftwerk Union AG (KWU), Rechtsabteilurg 5A 21,
Hammerbacherstr. 12 + 14, Erlangen,

Proz.Rev.: zu 1) bis ?)

. Rechtsanwa rof. . Fischerhof, Griliparrer−1. Recht lt Frof. Dr. Fischerhof, Grili
str. 41, 6000 Franrkfurt/M.,

2. Rechtsanwälte Brunner und Fartner, Instesr. −,
2280 üchleswir,
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beteiligt: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim

Schleswig−Holsteinischen Verwaltursseericht,

Landeshaus, Kiel,

wercsen

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkuns

(Anfechtung einer atomrechtlichen Genehmirurg)

hat die X. Karrer des
Schleswig−Holsteinischen Verwalturgs−

gerichts auf die mündliche Verhandalung vom 9. Februar 1977,®

an der mitrewirkt haben:

Vorsitzender Richter am Verwalturessserich+ Feist,

Richter am Verwaltungssgericht Jöhrk,

Richter Schmidt

sowie die ehren>smtlichen Richter

Tischlermeister Trehm und Hausfrau Köhler,

beschlossen:

Auf den Antrag der Antraessteller zu +) bis 1?)

vom 26. !’ovember 1976 wird die au?schiebende =

wirkung ihrer Klage gegen den 1. Teilrenehrirunes−

bescheid für das Kernkraftwerk Brokäorf wieder−

hereestellt.

Die Kosten des Verfahrens trasen die Antrass−

Ferner.

Die außergerichtlichen Kosten der Beireladenen

sind nicht erstattungsfähig.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf

30.000,−− DM festgesetzt.
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Die Antragsteller wensen ich in dierom MSFTIANTESVYET−

fahren regen die Anordnuns des Sofortvollzusces Apr

1]. Teilmgenehmigune für das Kernkraitwark Broxdor!

äurch die Antragsgegner vom 25. Oktober 1976. vis

verlangen, die aufseniebende Wirkung ihrer Kl.ge von

26. November 1975 geren die 1. Teilcerrichtunrssse−

nehmi.pung der Antrapgspergner vom 25. Cktober 1979

wiederhrrzustellen.

Die Rrireladeren au ?) bis 3) planen auf dem rachten

fer der IIntere!ne zwischen Strom−km 85? und 58° in

Flur 17% der Gemeinde Brokdorf, Landkreis Steinburg,

in der flachen Wilster Marsch den Bau und Betrieb

cjines Kerrkraftwerkes (Uruckwasserreaktor)
mit ei

thermischen Ieistunm von 2.765 My unf einer slektri−

schen Hestolcistung AN 1.290 MW.

Mit Schreiben vom 17. März 1974 beantraste üle Heilge−

Indene zu 1) bei den Antrassgeenern. ihr gerä3 97

des Atomgesetzes dir Genchmigung zu erteilen. Diesen

Antrag ist die Beigeladene zu 2) mi+ Schreiben vom

>24, Juni 197" und die Beigeladene zu 3) mit Schreiben

vom 23. Jezember 1975 beigetreten.
je Beirrladene zu &

wn?rde mit der Planung, Lieferung uni Errichtunr des

Kernkraftwerkes bemuftrast. Sie ist dem Antrag mit

=

Schreipden VOM De Mai 1975 ebenfalls beigetreten.

as Verhaben ist im Bundesanzeiger. im Amtsblatt für

Schlerwir−Holstein, in der Norddeutschen Rundschau,

im Stader Tageblatk und der Wi?sterschen Zeitung

bekanntgemacht worden. Der Antrag und die Antraps−

unterlagen wurden in der Zeit vom 20. August 1274

bis zum 19. September 1974 im Hauptamt des Amtes

Wilster Marsch in wWilster sowir beim Sozialminister

aes Landes Schleswie−lolstein in Kiel zur Zinsicektnashre

aurgelegt. Vom 1?. bis 15. November 1074 warden die

\
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erhobenen Einwendungen im Collosseum der stadt wilster

mit den erschienenen Einwendern, den Äntragstellern

und den Genehmirmngsbehörden sowie deren Sachverständigen

erörtert.

Mit Bescheid vom 25. Oktober 1975 haben die Antrags−

gemer die 1. Teilerrichtungsgenehmigung im Rahmen

der Errichtung des geplanten Kernkraftwerkes erteilt.

Die Genehmigung umfaßt:

1. Die Baustellenumzäunung, Baustellensicherung

und Baustelleneinrichtung,

2. die Aufspülung des Kernkraftwerksgeländes,

7. die Errichtung einer Oberflächenwasserhaltung

(offene Wasserhaltung),

4. den Aushub des Bodens im Bereich des xeaktorze−

bäudes bis Unterkante Sauberkeitsschicht,

5. die Herstellung der Großbohrpfähle als Gründung

für das Reaktorgebäude und

6. die Herstellung der Pfahlkopfplatte des Reaktor−

gebäudes bis Unterkante Bauwerksabdichtung

an dem für die Errichtung des Kernkraftwerkes vorge−

sehenen Standort in Brokdorf. Dieser Bescheid ist für

sofort vollziehbar erklärt worden. Die sofortige

Vollziehung ist in dem Genehmigungsbescheid (S. 1/0

bis 150) begründet worden. Die Antragsteller, die

in unmittelbarer Nähe des geplanten Kernkraftwerkes

wohnen, haben am 26. November 1976 Xlage erhoben

und gleichzeitig beantragt, die aufschiebende wirkung

ihrer Klage wiederherzustellen.

Die Kammer hat am 15. Dezember 1975 beschlossen,

die aufchiebende Wirkung zunächst befristet bis zu

einer endgültigen Entscheidung im Eilverfahren wieder−

herzustellen.

Der Kammer haben folgende Unterlagen vorgeiegen:

Die Verwaltungsvorgänge der Antragsgerner (12 Gräner):

der öjicherheitsbericht für das Kernkraftwerk ürckdst!
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(2 Oräner); Gutachten des Energiewiröschaftlichen

Instituts an der Üniversität Köln: "Künftiger Becarf

Bu an a . 2.

an elektrischer kKnarme ?n Abhängigkeit von wirtthalss−

und gesellschaftspolitischen
Entwicklungen nnd dessenÜ

Deckung, insbesondere mit Hilfe der Xernenersie" Koeln

August 1975; Gutachten des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung Berlin "Grundlagen und Ziele für

eine gemeinsame Enereiepolitik im norddeutschen Raum

und Berlin ?Berlin November 1976.

Wegen der weiteren Finzelheiten wird auf den Inhalt der

Streitakte (2 Bände) verwiesen.

LI.

Der Antrag der Antragsteller auf Gewährung einstweiligen

Rechtsschutzes hat Erfolg.

Die für einen zulässigen Antrag nach 8 80 Abs. 5 Vwso

notwendige Voraussetzung, daß die Antragsteller in

zulässiger Weise Klage erhoben haben, ist erfüllt.

Insbesondere können die Antragsteller geltend machen,

durch den angefochtenen Verwaltungsakt in ihren eigenen

Rechten verletzt zu sein (SS 42 Abs. 2, 115 Abs. 1 VwGO).

Bei der Beurteilung dieser Frage ist davon auszugehen,

daß es sich bei der atomrechtlichen Genehmigung ?M

einen Verwaltunsgsakt mit Doppelwirkung handelt, durch

den die Beigeladenen begünstigt, die Antragsteller

jedoch möglicherweise beeinträchtigt werden. Die An−

fechtung eines derartiren Bescheides ist insoweit

eingeschränkt, als ®s fiir seine Aufhebung nicht aus−

reicht, daß der Bescheid gegen rechtliche Vorschriften,

die dem öffentlichen Interesse dienen, verstößt;

die Antragsteller müßten vielmehr meltend wachen

können, der Verwaltungsakt verletz® Vorschriften,

die gerade auch ihrem Schutz zu dienen bestimmt sind.

Das ist hier der Fall, denn es ist eine wesentliche

Aufgabe des Gesetzes über die friedliche Verwendung

der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren

(AtomG), Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahrer

N

.
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der Kernenergie und der schädipenden Wirkung ionisie−

render Strahlen zu schützen ($ 1 Nr. 2 atomG). HJieser

Schutzzweck hat nach der Auffassung des BEundesverwal−

tunssgerichtes (DVELl 1972, 678, 680) den Vorrang

vor dem Förderungszweck, obwohl er in dem Gesetz

erst an 2. Stelle genannt wurde.

Es bestehen insoweit keine Bedenken, daß die Antrag−

steller klapebefugt sind, da sie peltend machen Können,

sie müsten Schäden für Leben, Gesundhcit oder Sach−

püter befürchten, weil es die antraprsgegner entgegen

8 7 Abs. 2 Nr. 3 ktomG versäumt hätten, die nach dem

Stand von wissenschaft und Technik erforderliche

Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den ®

Betrieb der Anlage zu treifen.

bis Klagevelugnis wird auch nicht dadurch eingeschränkt,

da. durch den mit de: Klage angegrifienen bescheid

nur der Standort festgelegt und der Beginn der Errich−

tung der ünlage genehnigt worden ist, woningegen

"Gefahren der Kernenergie erst durch den Betrieb der

Anlage entstehen Können, der einer besonderen Genehni−

gung bedarf. benn die Genehmigungsbehörde hat schon

bei der Lutscheidung über einzelne Teilgenehnmigungen

zur Errichtung der anlage die möglichen Folgen des

Betricbes zu prüfen. Entsprechend müssen nach 3 1 ®

Abs. 2 letzter Satz der Verordnung über das Verfahren

bei der Genehmigung von Anlugen nach S 7 des Aton−

gesetzes (AtomAn!YO i. de T. vom 29. Oktober 1370,

BGBL I &. 1515) Anträge, mit denen zunächst nur die

Errichtung einer anlage begehrt wird, ein vorläufiges

Gesamturteil über die Anlage und ihren Betrieb ermöglichen.

Die Antragsteiler können insoweit nicht auf später

einzulegende Rechtsmittel verwiesen werden. Zwar ist

es richtiz, dai die Beigelaienen den Bau auf ihr eigenes

Zisiko betreiben, es kann aber nicht übersenen werden,

aß wesentliche Entscheidungen. schon jetzt follen unä

Pr
cSie voliendeten Tatsachen, äie daraufhin geschaffen

2
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werden, die erlolgreiche Nutzuas der snäter cinzule

. . a el.

sonden Rechtsmittel mindestens erschwert (.ciworze,.

ehtsfra?ennr bei fer Errichtung von Kernk?nftworken,

dv 7?, 700. 703 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

Danci muß auch berüicknichtist warden, Jr"! Ale enormen

Avestitioren, die sich bei einer anderen Yetrachtsungs−

ire erret, sehr art mFrlicherweires als Feriinvescsbi−

+ione? erweisen könnsen, letztlich vom Vver:raucher

und der Üffent\’srkeit aufzubringen ufren. Zin Kerr−

kraftwerk wird im Übrigen
auch Au

errichtot, m

heier betrieben zu werden CEretus, DVal 72, 578).

Sinne einen effcktiven Rechtsschutzes (Art. 19

3. + 6%) sind dseher auch die Folmen des Detriebes

»
Anlepe

im Bahren fer Ersten Teilgenehriguns

> somit zulässire Antrag, die aufschiehsnde Wirkung

r Klare wiederherzustellen, ist auch berründet

Bei der Entschaidung über die Wieärrherstelluns der

UL.
Re

?tcchiebenden ?Wirkung eines Eechts?mittels nach 3 50

a

Ans. 5 VwGO hat das Gericht das öffentliche Interesse

oder das Interesse der Beipelaäienen an der soror?igen

Voliziehung des anprfochtenen Verwaltungs?oktes und

das interesse der äÄntragsteller daran, die üchaffung

vollenärter und mörlicherweise nur schwrr wieder

rückrängig zu machender Tatsachen vor der rechtskräftigen

Entscheidung über sein Rechtsmittsl ahzuwären. Hierbei

sind die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels insofern

von Redeutung, als bei ernstlichen Zweifeln an de

Rechtmädirkeit des Verwaltungsaktes rcegelmäßiz den

Interessen der Äntragsteller an dem vorläifigen

Rechtsschutz der Vorzug gebührt. Es wäre richt ge−

rechtfertirt, die Aussichten der Flage völlig unge−

prüft: zu lassen und Aie nach 9 80 Abs. 5 Ywul zu

treffende Entscheidung ausschließlich vor einer Interes−

senabwigung abhänpig zu machen, da hier ein Verhnben

ins Werk pgesstzt wor−len soll, das praktisch nie??

I
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oder nur nit unverhältnismäßigen Aufwenäunren wieder

rückgängig gemacht werden könnte (CVG Lüneburg, Beschluß

vom 28.12.1975 VII 0OVG B 78/75 unter Berufung auf

CVG Homburg, Beschluß vom 25.10.1974, DVYBI 75, 207).

Demnach war es erforderlich, die Sach− und Rechtslageon
v.iuo

4 en um der, Ant steller

dahin zu überprüfen, ob die Einwendungen/ ba=ei8

jetzt die Annahme rechtfertigen, daß die Erste Teil−

genehrigung rechtswidrig ist.

Die vorgenommene Überprüfung ersibT So erhebliche

Zweifel an der Rechtmäßigkeit Acr Ersten Teilgenehni−

aufschiebenden
gung, daß cie vjederherstellung de

Wirkung der Klage geboten ersche

Gemäß & 7 Abs. ? Ir. 3 AtomG darf die Genehmigung

nur erteilt werden, wenn die nach dem S;anä von Wis−

senschaft und Technik erforderliche Vorsorge Fegen

Schäden durch die Frrichtung und den Betrieb der

Anlage getroffen is5. Der Prüfungsunfang über die

möglichen kuswirkungen der vorgesehenen Anlage wird

zwar durch $ 1 Abs. 2 letzter Halbtsatz At?nlVO inso−

weit beschränkt, al5 hinsichtlich der vorgesehenen

Anlare und ihres Betriebes nur ein vorläufiges Gesamt−

urteil möglich sein muß, jedoch mul jedenfalls fest−

stehen, da? dem Vorhaben keine von vornherein n’iber−
®

windlichen rechtlichen Hindernisse entgegen stehen

(BVerwG, DVBl 72, 678, 680). Die äanach erforderliche

vorläufige Gesamtbeurteilung der anlage und des Be−

triehbes schließt nach Auffassung der Kammer auch die

vorläufirge Überprüfung der Binhaltung der durch das

?, Gesetz zur Änderung des AtomG (vom 30. Aumust 1976,

RGEI I 5. 257%) eingefügten Vorschrift des $ ? a AtomG

ein. Nach dieser Bestimmung hat,"wer Anlagen, in denen

mit Kernbrennstoffen umgegangen wird, errichtet...

dafür zu sorgen, daß anfallende radioaktive Rest−

stofie... 5schadlos verwertet werden und soweit dies

nach dem stand von Wissenschaft und Teehnik niert



−8−

möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ... ist, als radio−

aktive Abfälle georänet beseitigt werden."

Daß die Frage der Entsormung in diese vorläufige Prüfung einzu−

beziehen ist, folgt schon aus der oben genannten Vorschrift des

8 7 Abs. 2 Nr. 3 AtomG. Zu dem Betrieb eines Kernkraftwerkes im

Sinne dieser Vorschrift gehört nämlich sowohl die Versorgung des

Werkes mit atomarem Brennstoff als auch seine Entsorgung. Denn ohne

den Brennstoffkreislauf ist der Betrieb eines derartigen Werkes

nicht denkbar. Spätestens nach Erschöpfung der Lagerkapazität inner−

halb des Werkes selbst würde nämlich sein Betrieb zum Erliegen kommen.

Schäden durch die Verwendung der Kernbrennstoffe im Sinne des $ 7

Abs. 2 Nr. 3 AtomG können überdies nicht nur bei dem eigentlichen

Betrieb der Anlage, sondern auch durch die bei der Anlage zunächst

vorzunehmerden Ablagerung der abgebrannten Brennelenente auftreten.

Schon daraus folgt, daß sich der Schutzzweck der genannten Vorschrift

auch auf die Ablagerung der abgebrannten Brennelemente bezieht

Die Einbeziehung der Entsorgung unter den Begriff des Betriebes

gebietet sich auch im Hinblick auf die vergleichbare Regelung

in dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch

Iuftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche

Vorgänge (BImSchG vom 15. März 1974, BGEI I S. 721, geändert

durch Gesetz vom 15. August 1974, BGBl I S. 1942). Nach $S 5

Nr. 3, 6 BimSchG ist die Genehmigung für nach $ 4 genehmigungs−

bedürftige Anlagen zu erteilen, wenn sichergestellt ist, daß die

beim Betrieb der Anlage entstehenden Reststoffe ordnungsgemäß und

schadlos verwertet oder, soweit dies technisch nicht möglich

oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, als Abfalle ordnungs−

gemäß beseitigt werden. Eine nach $ 8 BImSchG beantragte Teil−

genehmigung kann erteilt werden, wenn eine vorläufige Prüfung

ergibt. daß u. a. auch diese Voraussetzung im Hinblick auf die

Errichtung und den Betrieb der gesamten Anlage vorliegen wer−

den. Das BInSchG hat mit der Vorschrift des $ 5 Nr. 3 die

Abfallbeseitigung zu einer Genehmigungsvoraussetzung erhoben, da

es sich dabei um eine Grundpflicht für die Errichtung und den

Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage handelt

(vgl. Stich, Kommentar zum BImSchG,
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Stand 1975, Anm. und 5 zu $ 2). ba das BImSchG von

dem gleichen vorrangiren Zweck bestimmt ist wie das

Atom& (vel. $S 1 Nr. ? AtomG und 81 BIlmöch$), ist es

zulässig, zur Auslegung des Wortes "Betrieb" in 57

Abs. Z Ir.

$ 5 BImöchG heranzuziehen.

3 AtomG die vergleichbare Regelung dss

Dagegen mag zwar einrzewendet werden, das die Regelung

im AtcnG gerade abweichend vom EImöchG und auch von

der Regelung der Erschließung als Genehmigungs"oraus−

setzurg fürcine Baugenehmigunrs richt ausdrücklich

bestimnt hat, daß die Entsorgung eine im Geneh−

migungsverfahrenku prüfende gesetzliche Voraussstzung

ist. Es könnte aus der Stellung des S9 a im Atoms

gefolgert werden, daß es sich bei dieser Vorschrift

lediglich um eine neben den Genehmizunssvoraussetzungen

des 8 7 Abs. 2 AtomG stehende selbständige Vernflichtung

zur Verwertung bzw. Beseitigung von radioaktiven

Reststoffen hardelt. Andererseits kann aber nicht

übersehen werden, daß es angesichts der oben dargse−

stellten Tatsache, daß es sich bei der Entsorgung

um einen betriebsrelevanten und für den Betrieb

notwendigen Vorgang handelt, eher einer ausdrücklichen

Repelung bedur/t hätte, wenn diese Frage im Rahmen

des.& 7 Abs. 2 ür. 3 nicht berücksichtist werden sollte.

Wenn schon bei dem Betrieb einer Anlage nach S 4 BImSchG

und sogar bei den nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen

nach 8 22 BImSchG Vorsorge auch bezüglich der Ent−

sorgung getroffen sein muß, so kann dies bei dem

weit wefährlicheren Umfang mit radioaktiven Stoffen

nicht aus der Reihe der Grundpflichten des Betreibers,

die von vornherein zu berücksichtiren sind, heraus−

gelöst werden, zumal auch im AtomG der Vorsorsegrund−

satz festgeschrieben wurde. Die hier vorgenommene

weite Auslegung des Begriffes "Betrieb" ist auch

von dem vorrangigen Schutzzweck des AtomG her gebnten,

denn nur bei dieser Auslegung ist sichergestellt,

daß auch bezüglich der durch den Retrieb unumsängiien

− 10 =



entstchenden neunn Srfakren, der schutz von Lenen,

enundheit und Sschehitern (Art, 206, 8 1 Sm.
2
AtenG)

gewährleistet wird.

Auch das von den Reigeladenen in der mündlicher Ver−

handlung für die gerenteilige Meinung anselührye

7
yr 3

. .

Argument , daß die Vorschrift des

SO a Ans. 1 als solche nicht einmnil straflbewerrt

LEE eher. ,: A 4 &

sei, vermag yMm?e nieT vertretine anffassung zn MMVLer−

stützen; deun geraüle auch darans ma? geschlossen

werden, das im linblick auf die möglichen Gelahren

dann wenigstens die "Banktion" der Versagung der

Genehmigung zu einer wirksamen Durchsetzung una Kon−

trolle dieser gesetzlichen Forderung durch die Genehnmi−

gungsbehörde zuläscig sein mul.

Die Antragsgegner haben bei der Erseilung Äer Ersten

Teilgmehmigung das nach den vorstehenden ?usführungen

grundsätzlich zu berrücksichtigende aSeien

in ihre Entscheidungsüberlegungen
nicht einbezogen.

kus dem Descheid geht hervor, Aaß die Antragsserner

aie Frage der entseramns als im Rahmen des 3 7 Abs. 2

Nr. 2 .tomG (im Bescheid noch als 8 7 Abs. ? \r. 7

bezeichnet) nicht zu hrrücksichtigenden Umstand ange−

sehen haben. Der durch das Inderunssgesetz vom

30. Aumust 1975 einrefiügte 80 a AbomG ist ir dem Re−

scheia vom ?P5. Oktobr 1976 an keiner »t ell> erwähnt

warden. Die Frage
fer Entsorgung ist auch ansonsten

im Ertscheidungsteil des Bescheides vAllis unseprüft

geblieben. Leäirlich im Rahmen der Zurückweisung der

kKinwendungen ist diese Frage unter Bezumnshme auf

Kapitel 5 der Antwort der Bundesrerierung suf die Grolie

infrace betr. äie friedliche Nutzung der Kernenergie

in der Bundesrenublik Deutschland vom 16.7.1975

(Drucksache 7;(3891) erwähnt worden, oane Aaß dies zu

einer in dem Bescheid arkennb.ren sigenen Prüfung

?sitinrt hätte. uch in diesen gerichtlichen Yrrfenren

haben die Aäntragsperner
die Meinung vertreten, 2. FL
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Frage keine Berücksichtigung finden könne, da sie nicht Gegenstand

dieses Bescheides sei. Zu einer wenigstens vorläufigen Überprüfung

dieser Frage waren die Antragsgegner jedoch nach den Vorschriften

der 88 7 Abs. 2 Nr. 3 AtomG, 7 Abs. 2 AtAn1VO verpflichtet.

Da die Antragsgegner somit von falschen rechtlichen Voraussetzun−

gen ausgegangen sind, ist die nach S 7 AtomG zu treffende Ermes−

sensentscheidung schon deshalb fehlerhaft.

Der von dem Vertreter des öffentlichen Interesses bei dem Schles−

wi.g−Holsteinischen Verwaltungsgericht vorgetragene Gesichtspunkt,

daß es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspreche, wenn

das Gericht die Erste Teilgenehmigung allein aus diesem Grunde

aufhebe, da eine Heilung dieses Mangels in späteren Teilgeneh−

migungen möglich sei, kann allenfalls im Klageverfahren Berück− ®

sichtigung finden. In diesem Verfahren auf Gewährurg einstweiligen

Rechtsschutzes muß allein der Umstand, daß erhebliche Zweifel an

der Rechtmäßigkeit des Bescheides bestehen, zur Aussetzung des

Sofortvollzuges führen. Das gleiche gilt im übrigen für den Ein−

wand des VÖI, die fehlende Begründung könnte in demgerichtlichen

Verfahren nachgeschoben werden. Insoweit hat die Kammer allerdings−

erhebliche Zweifel, ob angesichts des förmlichen atomrechtlichen

Verfahrens überhaupt ein Nachschieben möglich sein kann.

Zu der hier durch das Gericht angestellten Prüfung ist in

Hinblick auf die Klagebefugnis der Antragsteller zu 4) bis 712) auch

Raum, da auch die Frage der Entsorgung als ein Bestandteil der ®

Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen im Rahmen des $ 7 Abs. 2

Nr. 3 AtomG nachbarschützenden Charakter hat. Denn auch diese

Norm ist der in 8 1 Nr. 2 AtomG festgelegten Zweckbestimmung

des Gesetzes unterworfen. Das folgt auch aus der Absicht

des Gesetzgebers bei der Einfügung des $ 9 a AtonG. Die Be−

treiber sollten dazu angehalten werden, die Nutzung der

Kernenergie "so zu gestalten, daß mgölichst wenig radioakti−

ver Abfall entsteht und die georänete Beseitigung unvermeid−

barer radioaktiver Abfälle vorsorgend vorausgeplant wird"

(Regierungsbegründung Bundestagsdrucksache 7/4794).Die Antragsteller

?a3
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können hier nllein dadurch betroffen se!

Abfälle wegen fehlonder anderer Mörlichkeiten in sen

Kernkraftwerk vernleinen müßten, wedurch sisn a

sie betreffende Gefährdungspo ential erhöhen könnte.

kuch das Entsorgunssproblenm berührt daher 9
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weise das Recht der antrugsteller auf Schut

Schäden für ihre Gesunäheit und ihr Leden, worüber

bereits im Staäium der Üsrsten Teilsenehmiging sine

e
vorläufige Prüfung hätte angestellt werden müssen.

Die Kostenentscheidung folgt aus > 154 abs. 1 VwGO.

Die Kosten der Beigeladenen sind nicht "rstattungss−

fänig. Nach $ 162 Ahs. 3 VwGO sind die aulergerichtlichen

Fosten der Beigeladenen nur dann erstattungsfähis,

wenn sie das Gericht der unterliegenden Partei aufer−

legt. Angesichts des wirtschaftlichen Interesses der

Beigeladenen an der Errichtung des Kernkraftwerkes

und im Verhältnis zu den erheblichen Investitionskosten sind

ihre außergerichtlichen Kosten von einem nicht zu beachten−

den Gewicht. Außerdem sind sie mit dem von ihnen ausdrücklich

gestellten Antrag ohne Erfolg geblieben.

[Ber Streitwert ist in Anlehnung an die Rechtsprechung

des Bundesverwaltungsgerichts in Umweltschutzprozessen

(vgl. Urteil vom 16.3.1972, DVBl 72, 678) gemäß 88 20

Abs. 3, 13 Abs. 1 GKG auf 30.000,−? DM festgesetzt worden.

Rechtsmittelbelehrung:

2 und. den, VÖI a 2.

Für die Intranseemtidiese Entscheiäung gemäß

8 EO Abs. $ Satz ? unanfechtbar. Die Beireladenen können

die Entscheidung mit der Beschwerde anfechten. Sie wäre

innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung dieses Beschlusses

beim Schleswig−Holsteinischen Verwaltungsgericht in.

258 Schleswig, Gottorfstr. 2, schriftlich oder zur

Niederschrift des ürkundsbeanten der Geschäftsstelle

einzulegen. Lie keschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn

die Beschwerde innerhalb dieser Frist; beim Cberverwal−

iz= −
un.
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und Schles−
tungsgericht für die Länder Niedersachsen

wig−Holstein in 314 Lüneburg, Uelzener Strase f
r
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eingert.

gez. Schmidt
gez. Jöhnk

Richtergez. Feist
Richter am VG

Vors. Richter am VG


